
Gemeinde Raben Steinfeld 

Der Bürgermeister 

Stiftungsgeschäft 

1. Hiermit errichtet die Gemeinde Raben Steinfeld eine Umweltstiftung unter dem Namen 

Kommunale Stiftung "Natur und Mensch am Görstower Ufer" 

Sie ist eine kommunale rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts nach§ 10 des Stiftungsgesetzes 
für das Land Mecklenburg-Vorpommem. 
Sie hat ihren Sitz in Raben Steinfeld, Mecklenburg-Vorpommem. 

2. Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die harmonische Gestaltung der 

Gemeindeentwicklung unter Beachtung der Belange der Umwelt und des Naturschutzes im Sinne von 
§ 2 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere 

• Schutz und Erhalt des Naturschutzgebietes "Görslower Ufer", insbesondere durch die 
Gewährleistung einer ungestörten Waldentwicklung im Sinne einer Naturwaldzelle, 

• Erhalt der Erlebbarkeit des Naturschutzgebietes "Görslower Ufer" durch eine gezielte Lenkung 
der Besucher im Ralunen der geltenden Schutzbestimmungen, 

• Schutz, Entwicklung und naturverträgliche Nutzung der darüber hinaus im Gemeindegebiet 
gelegenen Teile von Natur und Landschaft im Rahmen der jeweils geltenden 
Schutzbestimmungen, 

• Erhalt und Entwicklung des Schlossparks außerhalb des Naturschutzgebietes "Görslower Ufer", 

Abstimmung der erforderlichen Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen dieser Gebiete 
mit den Nachbargemeinden und den Naturschutzbehörden. 

Zu diesem Zweck wird die Stiftung noch Flächen im Naturschutzgebiet "Görslower Ufer" 
übernehmen, die im Rahmen von § 3 Abs. 12 ff. Ausgleichsleistungsgesetz vom Land Mecklenburg
Vorpommem übertragen werden. 

3. Die Stiftung ist mit folgendem Vermögen ausgestattet: 

Barkapital in Höhe von 

120.000 € 
(in Worten: Einhundertzwanzigtausend Euro) 

4. Organe der Stiftung sind: der Bürgermeister der Gemeinde Raben Steinfeld und seine Stellvertreter 
als Vorstand, die Gemeindevertretung als Stiftungsrat, die Amtsverwaltung des Amtes Ostufer 

Schweriner See als Geschäftsführung und der Beirat. 

5. Als erster Vorstand werden folgende Personen bestellt: 
• Bürgermeister Horst-Dieter Kobi, Forststraße 9, Raben Steinfeld (Vorsitzender) 
• I. Stellvertretende Bürgermeisterin V era Klitz, Gartenweg 18, Raben Steinfeld 
• 2. Stellvertretender Bürgermeister Klaus Lübcke, Kastanienallee 6, Raben Steinfeld 



6. Die weiteren organisatorischen Regelungen ergeben sich aus der Stiftungssatzung, die Bestandteil 
dieses Stiftungsgeschäftes ist. 

Raben Steinfeld, den 15.04.2013 
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Klitz 
Stellvertretende Bürgermeisterin 


